
   
 

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG 
DER HAUSHALTSSATZUNG DES 

 ZWECKVERBANDES KRONENBURGER SEE FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR 2024 

 
 
Aufgrund der §§ 15 Abs. 5, 18 Abs. 1 und 19 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NRW.  
S. 621) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490) 
in Verbindung mit den § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), haben die Vertreter der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kronenburger See am 15.11.2023 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes Kronenburger See voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf               2.489.431 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf              2.619.431 € 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.375.972 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.413.581 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf       53.500 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     190.500 € 
 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  1.500.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.578.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 130.000 € festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt. 



   
 
 
 

§ 6 

 

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden nach § 12 Abs. 1 der 
Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern durch eine Umlage gedeckt. 
 
Die allgemeine Verbandsumlage wird nach § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung wie folgt 
festgesetzt: 
   
   

Gemeinde Dahlem  206.391 € 
Landkreis Vulkaneifel  68.625 € 
Kreis Euskirchen  41.278 € 
Verbandsgemeinde Gerolstein  34.313 € 
  350.607 € 

  
  

§ 7 
 

Für den Haushalt 2024 werden sonstige folgende Regelungen getroffen: 
 
 

1. Erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW sind über- und 
außerplanmäßige  

• Aufwendungen von mehr als 5.000 € 

• Auszahlungen (konsumtiv) von mehr als 5.000 € 

• Auszahlungen(investiv) von mehr als 10.000 € 
 

2. Als nicht erheblich anzusehen sind, ohne Rücksicht auf deren Höhe, Aufwendungen 
und Auszahlungen, deren Leistungsverpflichtung auf gesetzlichen oder 
tarifvertraglichen Grundlagen basiert oder wenn diese nicht zu Leistungen an Dritte 
führen.  

 
3. Es bestehen gem. der Budgetübersicht Deckungsvermerke, diese gelten gleichzeitig 

für die dazugehörigen Finanzmittelkonten. 
 

4. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte 
Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt. Mindererträge/-einzahlungen reduzieren 
die Ermächtigung für Aufwendungen/Auszahlungen, Mehrerträge/-einzahlungen 
erhöhen diese. 
Zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für 
bestimmte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen 
erhöhen die Auszahlungsermächtigung, Mindereinzahlungen reduzieren diese. 
 

5. Aus der Abwicklung von Schadensereignissen resultierende Erträge und Einzahlungen 
berechtigen zu Mehraufwendungen und -Auszahlungen zur Beseitigung der Folgen 
des Schadensereignisses. 

 
6. Wenn es der sachlichen Zuordnung dient, ist die Einrichtung neuer Sachkonten 

zulässig, sofern dies keinen Einfluss auf das Gesamtvolumen innerhalb des Produktes 
nimmt. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als überplanmäßige(r) 
Aufwand/Auszahlung, soweit für diesen Zweck bereits Mittel im Haushaltsplan 
bereitgestellt waren. 
 
 
 



   
 

7. Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 
3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Kämmerer der Gemeinde 
Dahlem übertragen. 
 

8. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für die Einzeldarstellung von großen 
Investitionen im Haushaltsplan -Teilfinanzplan B- wird auf 10.000 € festgesetzt. 
 

9. Alle unter einer Investitionsnummer dargestellten Investitionen sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
 

10. Neuanschaffungen, welche wegen der voraussichtlichen Überschreitung der 
Wertgrenze von 800,00 Euro netto als Investition geplant waren, berechtigen bei einem 
sachlichen Zusammenhang zur Überschreitung des konsumtiven Planansatzes bzw. 
des Planansatzes der geringwertigen Wirtschaftsgüter, sofern die Wertgrenze mit der 
Beschaffung unterschritten wird. 
 

11. Ebenfalls dürfen Beschaffungen, welche unterhalb der Wertgrenze 800,00 Euro netto 
geplant waren auch bei einer Überschreitung der Wertgrenze vorgenommen werden, 
sofern die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Finanzmittel des konsumtiven 
Planansatzes bzw. des Planansatzes der geringwertigen Wirtschaftsgüter in Summe 
nicht überschritten wird. 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kronenburger See hat in ihrer Sitzung am 

15.11.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen, die hiermit öffentlich 

bekannt gemacht wird.  

 

Die nach § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit erforderliche Genehmigung 

zu den Festsetzungen des § 6 der Haushaltssatzung wurde von der Bezirksregierung Köln mit 

Verfügung vom 29. November 2023 erteilt. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn,  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  

  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 

  beanstandet oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei 

  die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

   Mangel ergibt. 

 

53949 Dahlem, den 30. November 2023 

gez. 

- Jan Lembach - 

Verbandsvorsteher 


